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 Veröffentlicht am 11.01.1988

Index

32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

98/01 Wohnbauförderung

Norm

GebG 1957 §14 TP11;

WFG 1968 §35 Abs1 idF 1972/232;

Rechtssatz

Eine Urkunde über einen unter das GrEStG fallenden Kaufvertrag betre<end einen zum Erwerb des

Wohnungseigentums an einer bestimmten Wohnung erforderlichen Mindestanteil an einer Liegenschaft, die vom

Bauherrn des auf dieser Liegenschaft errichteten Wohnhauses unterzeichnet wurde, ist eine durch das WFG 1968 iS

dessen § 35 Abs 1 idF BGBl Nr 1972/232 veranlaßte Schrift.
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